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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Entscheid betreffend Ausstand in einem
Scheidungsverfahren; die Beschwerde in Zivilsachen ist zulässig ( Art. 72 Abs. 1, Art. 75
Abs. 1 und Art. 92 Abs. 1 BGG ).

Es ist indes zu beachten, dass die Vorinstanz auf das Rechtsmittel der Beschwerdeführerin
nicht eingetreten ist. Anfechtungsgegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens kann
deshalb grundsätzlich nur die Frage bilden, ob sie zu Recht einen Nichteintretensentscheid
gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2). Diesbezüglich hat die Beschwerde
eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt wird, inwiefern der
angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine sachbezogene
Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364
E. 2.4).

E. 2
Das Obergericht hat festgehalten, dass die Beschwerdeführerin vor dem Regionalgericht
keine konkreten Sachverhalte vorgebracht habe, welche eine Befangenheit der für das
Scheidungsverfahren zuständigen Gerichtspräsidentin begründen könnten. In der
Beschwerde konkretisiere sie zwar solche Sachverhalte (die Gerichtspräsidentin habe im
Eheschutzverfahren laufend Verfahrensfehler begangen, das rechtliche Gehör verletzt, das
Down-Syndrom nicht beachtet, immer gegen sie entschieden und sie aufgrund ihres
Migrationshintergrundes als persönliche Feindin betrachtet; sodann sei die Frau des
Geschäftspartners des Vaters ebenfalls als Richterin im Kanton Bern tätig). All diese
Vorbringen würden indes am Novenverbot scheitern und ohnehin seien die Behauptungen
nicht erstellt bzw. vermöchten sie keinen objektivierbaren Anschein von Befangenheit zu
begründen.

E. 3
Die Beschwerdeführerin setzt sich mit den Nichteintretenserwägungen nicht in
sachgerichteter Weise auseinander und legt nicht dar, inwiefern sie die angeblichen
Befangenheitsgründe im kantonalen Verfahren rechtzeitig eingebracht hätte. Vielmehr
wiederholt und ergänzt sie diese mit weitschweifigen allgemeinen Ausführungen und
Vorwürfen an die Adresse der erstinstanzlichen Gerichtspräsidentin. Damit lässt sich nicht
dartun, inwiefern die obergerichtlichen Nichteintretenserwägungen gegen Recht verstossen
sollen.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im



vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein
Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 6
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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